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  173 / 2020 Rundschreiben 
  
Ergeht per E-Mail an: 
 alle Präsidenten und Vizepräsidenten der Landesärztekammern 
 alle Mitglieder der ÖÄK-Vollversammlung 
 alle Landesärztekammern 
 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie angestellte Ärzte 
 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte 
 den Obmann der Bundessektion Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte 
 den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte sowie die drei Bundessprecher 
 die Vorsitzenden der Ausbildungskommission und des Bildungsausschusses 
 den Obmann der Bundessektion Turnusärzte 
 die Geschäftsführer von Akademie, ÖQMED und Verlag 

 

Wien, 29. Mai 2020 

Prof. MM / GE  
Betrifft: Comeback-Bonus zum Härtefallfonds 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Österreichische Ärztekammer möchte mit dem ÖÄK-Rundschreiben 173/2020 über die 
Nachbesserungen im Härtefallfonds für selbstständige Ärzte (sog. Comeback-Bonus) gemäß 
der Sonderrichtlinie zum Härtefallfondgesetz BGBI. Nr. 432/1996 idgF informieren. 
 
Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 
 

 Die Förderhöhe wird durch einen Comeback-Bonus deutlich erhöht, d.h. es gibt keine 
Förderung mehr unter EUR 1.000,- monatlich.  

 Zusätzlich wird die Förderdauer von drei auf ganze sechs Monate erhöht, dies bedeutet, 
dass der Betrachtungszeitraum auf Mitte Dezember 2020 ausgedehnt wird. 

 Außerdem sind ab sofort geringfügig unternehmerische Pensionisten antragsberechtigt, 
somit ist eine Sozialversicherungs-Pflicht aus eigener beruflicher Tätigkeit nicht mehr 
Voraussetzung. 
 

Auf den Comeback-Bonus wird eine bereits ausgezahlte Förderung (Phase 1) nicht 
angerechnet. 
 

Aufgrund zahlreicher Anfragen zum Fixkostenzuschuss übermittelt die Österreichische 
Ärztekammer einen Leitfaden. Dieser soll die persönliche Antragsstellung via Finanz Online 
erleichtern. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Markus Metzl unter 01/514 06 3078 bzw. 
m.metzl@aerztekammer.at zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres 
Präsident 
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Leitfaden zur Beantragung des Fixkostenzuschusses via Finanz Online 

Für die Beantragung des Fixkostenzuschusses sind folgende Schritte notwendig: 

 Steigen Sie in www.finanzonline.bmf.gv.at ein und klicken Sie auf den Reiter „Weitere 
Services“. Dort sehen Sie die Möglichkeiten für „Sonstige Anträge“. Die Auswahl 
„Gewährung von Zuschüssen zur Deckung von Fixkosten“ ist zu markieren: 

 Als nächster Schritt ist der „Betrachtungszeitraum“ festzulegen: 
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 Anschließend geben Sie Ihre „Allgemeinen Daten“ ein: 

 Nun gehen Sie weiter zum Abschnitt „Umsatzausfall“ und folgen Sie dem Hinweis: 
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 Als Nächstes sind die Fixkosten ihrer Ordination einzutragen: 

Der Zuschuss wird automationsunterstützt mit 50 % auf Basis des eingegebenen Wertes aus 
dem Eingabefeld „Auf Basis des dargestellten Umsatzausfalles sowie der Fixkosten“ 
abzüglich dem Wert aus dem Eingabefeld „Zuwendungen von Gebietskörperschaften“, 
errechnet. Zum Schluss klicken Sie auf den Button „Prüfen und Einbringen“. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Markus Metzl unter 01/514 06 3078 bzw. 
m.metzl@aerztekammer.at zur Verfügung. 


